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Auskunftspflichten für Landwirte beim Düngemittelerwerb

Nur noch mit Personalausweis?

Viele Landwirte dürften dieser 
Tage verwundert darauf reagiert 
haben, wenn Sie bei ihrer Dünger-
bestellung vom Landhändler auf-
gefordert wurden, ein Ausweis-
dokument zur Identifizierung zu 
übermitteln. Dieses Vorgehen hat 
einen traurigen Hintergrund.

Nach den Terroranschlägen in 
Oslo 2011, Paris 2015 und Brüssel 
2016 wurde das EU-Recht zur Ver-
marktung und Verwendung von 
Ausgangsstoffen für Explosivstof-
fe mit Wirkung zum 1.  Februar 
2021 angepasst. Eine neue EU-Ver-
ordnung (2019/1148) legt einheit-
liche Vorschriften für den Handel, 
den Transport, den Besitz und die 
Verwendung von Ausgangsstof-
fen oder Gemischen fest, welche 
für die Herstellung von Sprengstoff 
missbraucht werden könnten. Da-

durch ergeben sich Pflichten für 
Händler und Landwirte beim Kauf- 
beziehungsweise Verkauf und der 
Lagerung von bestimmten Dünge-
mitteln und Biozidprodukten. Be-
troffen sind folgende „regulier-
te Ausgangsstoffe“ und Produkte, 
die unterteilt sind in meldepflichti-
ge und beschränkte Stoffe:
Meldepflichtige Ausgangsstoffe:

 ● Kaliumnitrat (Bengalsalpeter, 
Düngemittel wie Krista K Plus)

 ● Natriumnitrat (Chilesalpeter, 
zum Beispiel Pökelsalz)

 ● Kaliziumnitrat (Kalk-/Norgesal-
peter, Düngemittel wie Tropicote)

 ● Kalziumammoniumnitrat (in 
Deutschland kaum üblicher Dün-
ger)
Beschränkte Ausgangsstoffe:

 ● Salpetersäure (zum Beispiel zur 
Oberflächenbehandlung von Me-
tallen)

 ● Wasserstoffperoxid ab 12%iger 
Lösung (Biozidprodukt zur Desin-
fektion von Melkmaschinen oder 
Tränkesystemen)

 ●Ammoniumnitrat mit mehr als 
16  % Ammoniumnitrat-Stickstoff 
(zum Beispiel Kalkammonsalpeter, 
Yara Sulfan)

Ammonsulfatsalpeter (ASS), 
Ammoniumnitratharnstofflösung 
(AHL-28) und Blaukorn beinhal-
ten zwar Ammoniumnitrat, aber 
erreichen normalerweise nicht 
die Grenze von 16 %. Auch reiner 
Harnstoffdünger fällt nicht unter 
die beschränkten Ausgangsstoffe.

Landhändler dürfen die be-
schränkten Ausgangsstoffe nur 
dann an Landwirte, deren Mitar-
beiter, Auszubildene und (Ehe-)
Partner abgeben, wenn zuvor 
überprüft wurde, dass es sich bei 
den potenziellen Kunden um ge-
werbliche Verwender handelt. Die 
jährliche Kundenprüfung/-erklä-
rung umfasst deshalb auch die 
Vorlage eines Identitätsnachweises, 
also eines Personalausweises oder 
eines Reisepasses und eine Abfra-
ge zur beabsichtigen Verwendung 
der Ausgangsstoffe. 

Landwirte, die unter beschränkte 
Ausgangsstoffe fallende Dünger an 
Dritte entgeltlich oder unentgelt-
lich abgeben, benötigen vom End-
kunden ebenfalls diese Kundener-
klärung. Werden diese Dünger vom 
Landwirt für einen Dritten gekauft, 
gelagert und gestreut, ist die Kun-
denerklärung nicht notwendig.

Für die Lagerung auf dem land-
wirtschaftlichen Betrieb gibt es 
für alle regulierten Ausgangsstof-
fe neue Pflichten. Ein Abhanden-
kommen oder Diebstahl erheblicher 
Mengen ist innerhalb von 24 Stun-
den bei der Landespolizei zu mel-
den. Die Lagerbestände sind re-
gelmäßig zu kontrollieren. Dies 
kann am besten durch Aufzeich-

nungen über Käufe und Lagerbe-
stände protokolliert werden. Die 
betroffenen Düngemittel und Bio-
zidprodukte sollten außerdem si-
cher gelagert werden, damit es 
nicht zu einem Diebstahl kommt. 
Die Maßnahmen für die sichere La-
gerung von Ausgangsstoffen soll-
ten in einer schriftlichen Strategie 
festgelegt werden. Eine Checklis-
te für das Erstellen der Strategie 
ist in den Kreisgeschäftsstellen des 
Bauernverbandes Schleswig-Hol-
stein  (BVSH) erhältlich. Folgende 
Punkte kommen für eine sichere La-
gerung auf den Betrieben infrage: 

 ● Sicherung der Lagerräume ge-
gen Einbruch

 ● Einschränkung des Zugangs zu 
den Bereichen, in denen die Stof-
fe aufbewahrt werden (zum Bei-
spiel kein Zugang für Mitarbeiter, 
Praktikanten und Besucher)

 ●Aufzeichnungen über die Perso-
nen, die die betreffenden Räum-
lichkeiten betreten

 ● Einschränkung des Zugangs zum 
Gelände, zum Beispiel durch den 
Einbau von Zugangstoren

 ●Anbringen von Kontaktdaten im 
Außenbereich des Düngelagers

 ● Beleuchtung schwer einsehba-
rer Bereiche rund um das Gelände

 ● Installation einer Einbruchmel-
deanlage

 ● Nutzung einer datenschutzkon-
formen Videoüberwachung 

 ● Regelmäßige Kontrolle des Be-
stands

Durch die neuen Vorschriften 
kommen für die Landwirte, die be-
stimmte Düngemittel nutzen, wei-
tere Pflichten beim Kauf und bei 
der Lagerung der mineralischen 
Düngemittel aber auch einiger 
Biozidprodukte dazu. Dieses er-
scheint aber vor dem Hintergrund, 
dass diese Stoffe auch für die Her-
stellung von Sprengstoff genutzt 
werden können, geboten und un-
umgänglich. Nicht zu vergessen 
ist, dass eine unzureichende Lage-
rung von Ammoniumnitrat immer 
wieder Auslöser schwerer Explosi-
onen gewesen ist, zuletzt im Au-
gust 2020 im Hafen von Beirut. 

 Lisa Hansen-Flüh, BVSH

Allianz für den Gewässerschutz tagte virtuell

500 Teilnehmer diskutieren online

Mehr als 500 Landwirte nahmen vergangene Woche Freitag an der ers-
ten Online-Veranstaltung der Allianz für den Gewässerschutz teil. Nach 
der Begrüßung durch Dr. Dorit Kuhnt, Staatssekretärin im Kieler Land-
wirtschaftsministeriums (Melund), und Werner Schwarz, Präsident des 
Bauernverbandes Schleswig-Holstein (BVSH) hielten Experten des Me-
lund Fachvorträge. Zu Beginn wurden die Regelungen der Bundesdün-
geverordnung und Landesdüngeverordnung dargestellt. Anschließend 
wurden die Vorgehensweise bei der Ausweisung der Nitratkulisse er-
läutert sowie die rechtlichen Vorgaben zu Gewässerrandstreifen vorge-
stellt. In der Diskussion wurden unter anderem Fragen zum Düngever-
bot auf gefrorenem Boden, Möglichkeiten zur Unterstützung für Be-
triebe in den roten Gebieten und zu Entschädigungsleistungen für die 
Einrichtung von Gewässerrandstreifen beantwortet. Eine weitere Win-
terveranstaltung der Allianz für den Gewässerschutz ist geplant. Die 
Veranstaltung vom vergagener Woche Freitag wurde aufgezeichnet 
und kann auf der Internetseite des Bauernblattes aufgerufen  werden: 
bauernblatt.com Friederike Lübben, Melund; Lisa Hansen-Flüh, BVSH

Anwender von bestimmten minerali-
schen Düngemitteln müssen seit Fe-
bruar verschärfte Pflichten erfüllen. 
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Ein Muster der Kundenerklä-
rung finden Sie auf:

https://www.bauernblatt.com/startseite.html
http://www.bauernblatt.com

